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Schiedsrichterkleidung 

1 Kleidung 
Die Schiedsrichter haben sich an die geltenden Tenuevorschriften zu halten, das heißt: 

 in der NLA-Herren, NLB-Herren und NLA-Damen z.Z. grünes Erima-Shirt, 
(Nano line article number 111803), dunkle Hose, Sportschuhe, 

 sonst Shirts in derselben von den Mannschaftsfarben abweichenden Farbe, 
dunkle bzw. graue Hose, Sportschuhe.  

Es ist ihnen gestattet, bei schlechten Wetterverhältnissen einen Regenanzug oder im 
Sommer dunkle Shorts zu tragen. 

2 Werbung 
Im Allgemeinen ist einheitliche Werbung auf Schiedsrichter-Shirts gestattet, sofern die 
Bewilligung der Schiedsrichterkommission bzw. der Geschäftsstelle vorliegt. Die 
Bewilligung ist nicht gebührenpflichtig. 


